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Korrigendum

Das in den SAV-Mitteilungen 2012 auf Seite 27 erwähnte Disziplinarverfahren
gegen ein Mitglied der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten wurde

von der Standeskommission PVE gemäss den Standesregeln 2012 eingeleitet,
obwohl dafür noch das alte Reglement der Standeskommission (1997) anwendbar war.
Der erwähnte Antrag an den Vorstand der SKPE war deshalb gegenstandslos. Das

Verfahren wurde in der Zwischenzeit korrigiert und die Standeskommission PVE hat

im Einklang mit dem Reglement der Standeskommission (1997) dem betroffenen

Mitglied der Kammer eine schriftliche Ermahnung zugestellt.
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